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RS OGH 2002/1/15 5Ob307/01k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2002

Norm

MRG §9 Abs1 Z5

MRG §9 Abs2 Z1

Rechtssatz

Unter den Voraussetzungen des §9 Abs 1 Z 1 und Z 3 bis 7 MRG hat der Vermieter unter anderem die Errichtung von

Gasleitungsanlagen und Beheizungsanlagen zu dulden. Hiefür müssen im Regelfall auch Teile der Liegenschaft in

Anspruch genommen werden, die nicht zum eigentlichen Mietgegenstand gehören beziehungsweise nicht mitgemietet

sind. Die dem Vermieter diesbezüglich auferlegte Duldungsp9icht kann nur so verstanden werden, dass sie durch

notwendige Eingri:e in sein Eigentum nicht ausgeschlossen wird. Der notwendige Interessenausgleich ist darin zu

suchen, dass die Veränderung keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Vermieters nach sich ziehen darf.

In gleicher Weise sind die Interessen anderer Mieter des Hauses geschützt, was ein zusätzlicher Beleg dafür ist, dass

der Gesetzgeber bei einzelnen Regelungen des §9 MRG nicht nur Veränderungen innerhalb eines Mietgegenstands im

Auge gehabt hat.
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